
sondern der Ehemann, dem der Ertrag der Arbeit der 
Verletzten weiter zugeflossen wäre. Der Ehemann 
könne diesen Schaden aber nach Maßgabe des Reichs
haftpflichtgesetzes nicht geltend machen, weil er nicht 
der Verletzte sei. (Ein typischer Beitrag für die lediglich 
formale Bedeutung der im sog. Bonner Grundgesetz 
niedergelegten Gleichberechtigung.) Es bedarf aber 
eines Umweges über die durch die Unfallfolgen der 
Frau geschmälerten Geschäftseinnahmen des Mannes, 
die dadurch auch ihren Unterhalt kürzen, um wenigstens 
einen mittelbaren Schaden der Frau anerkennen zu 
können.

Einer seltsamen Erscheinung begegnen wir in diesen 
Kommentaren: Der Kriegsfall rangiert (selbst bei
diesen Neuerscheinungen aus dem Jahre 1950!) immer 
wieder auch in diesem Zusammenhang unter den zu 
erörternden Möglichkeiten. Friese beschäftigt sich z. B. 
auf S. 114 ausführlich mit der „Verdunkelung“ und 
bringt es zudem noch fertig, die immerhin noch den 
Schadensersatz bejahende Rechtsprechung hierzu abzu- 
Lehnen und stattdessen eine erhöhte Sorgfaltspflicht 
des Verletzten zu fordern. Und Böhmer hält es für 
richtig, die einzelnen Gefahrenquellen des Krieges zu 
besprechen, wie Fliegerangriffe auf Eisenbahnzüge, 
Plünderungen einmarschierender Pnuppen usw. 
(S. 44, 50).

Wir fragen, welchen Sinn soll ein derartiges Unter
nehmen haben? Alte Schäden dürften kaum noch zu 
entscheiden sein; also Aktualität für alle Fälle? „Ob
jektive Wissenschaft“? Eine solche Einstellung erin
nert an die Haltung der Juristen, die nach einem lehr
reichen Beispiel der jüngsten Geschichte bereit waren, 
jeder bestehenden realen Gewalt zu dienen. Es ist aber 
erforderlich, daß auch der Wissenschaftler in seiner 
täglichen Arbeit ein Kämpfer für den Frieden ist. Wer 
im „wissenschaftlichen Gewände“ die Kriegsvorberei
tungen der Imperialisten unterstützt, erklärt sich zum 
Feind des deutschen Volkes.

Dr. Werner Artzt.

O. Naß: Verwaltungsreform. Erneuerung der Verwaltungs
wissenschaft. Tübingen 1950. Verlag J. C. B. Mohr 
(Siebeck) 158 S.

Der Verfasser hat Geist und Kenntnisse. Sein Buch schildert 
in anschaulicher Weise, wie die Verwaltungswissenschaft schon 
einige Jahrzehnte daran krankt, daß man sie nur als juristiche 
Disziplin ansieht und die weit über das rein Rechtliche hin
ausgehenden sonstigen Aufgaben der Verwaltung völlig ver
nachlässigt. Mit Recht hebt er hervor, daß die großen theore
tischen Lehrbücher des Verwaltungsrechts, wie z. B. das 
„grundlegende“ Werk Otto Meyers, in den Bibliotheken der 
Verwaltungsdienststellen verstaubten und ohne nennenswerten 
Einfluß auf die tägliche Verwaltungspraxis blieben, weil sich 
ihre Verfasser nur in juristischen Konstruktionen ergingen, 
ohne die wirkliche Arbeitsweise der Verwaltung aus eigener 
Erfahrung überhaupt zu kennen.

Naß ist sich auch der aktuellen Krise der Verwaltung in 
Westdeutschland und ihrer völligen Volksfremdheit bewußt. 
Er sieht die Krankheitserscheinungen, die Symptome. Die 
Ursache des Übels aber bleibt ihm verschlossen. Er sieht die 
Gründe für das Versagen der Verwaltung hauptsächlich darin, 
daß alle Probleme ausschließlich oder überwiegend unter dem 
juristischen Gesichtswinkel behandelt wurden und daß der 
Jurist in der Verwaltung noch immer ein gewisses Primat 
ausübte. Er spricht von der „Arglosigkeit“ der Juristen gegen
über wissenschaftlichen Interessenten-Ideologien. Auch wirft 
er den Verwaltungsjuristen vor, Massenerscheinungen ledig
lich durch Vorschriften regeln zu wollen und so zu der be
rüchtigten „Vermassung“ des Individuums beizutragen. Er 
spricht dagegen — an sich richtig — von dem juristischen 
Nebel, hinter dem sich die wirkliche Verwaltungstätigkeit 
abspiele.

Aus dem Falschen und dem Richtigen, das in dem Werk 
gebracht wird, ergibt sich, daß dem Verfasser jede Einsicht 
in das Wesen des Staates fehlt. Er nimmt ihn als gegebene, 
unabänderliche Tatsache hin, ohne sich darüber klar zu wer
den, daß der Machtapparat des bürgerlichen Staates i\.-r den 
klassengebundenen Interessen einer Minderheit dienen kann. 
Er bemerkt nicht, daß die Verwaltungstätigkeit des Staates 
und der Selbstverwaltungskörperschaften nichts anderes als 
die Entfaltung des wesentlichsten Teils dieses Machtapparates 
ist und daß es daher ganz unerheblich ist, ob in der Ver
waltung die von dem Verfasser gepriesene praktische Verwal
tungslehre oder das formale Verwaltungsrecht dominieren, 
wenn er auch nicht zu Unrecht darauf verweist, daß durch

eine überbetonte „Verrechtlichung" der Verwaltung Schwierig
keiten und Zusammenstöße zwischen der harten Wirklichkeit 
und dem schönen „juristischen Schein“ entstehen. Aber auch 
hier beachtet der Verfasser wieder nicht, daß dieser von ihm 
selbst beobachtete schöne „juristische Schein“ vom Klassen
staat ganz bewußt zur Tarnung des klassengebundenen Macht
apparates angewendet wird. Keineswegs sind es arglose Ju
risten, die in reiner Weltfremdheit eine Nebelwand errichtet 
haben. Es mag sein, daß der einzelne Jurist durch diese Nebel
wand nicht mehr hindurchschauen kann, also subjektiv ehrlich 
ist. Das ändert aber nichts an der vom Staat als Machtapparat 
der herrschenden Klasse ganz bewußt angewendeten Vernebe
lungstaktik.

Dieser grundsätzlich falsche Standpunkt des Verfassers, der 
statt eines tiefgehenden chirurgischen Eingriffs homöopathische 
Mittelchen verlangt — es ist der Verfasser selbst, der derartige 
medizinische Vergleiche liebt — nimmt dem Werk fast jeden 
Wert. Das ist bedauerlich, weil das Buch im einzelnen man
chen guten Gedanken bringt. So sind seine Bemerkungen über 
den zweifelhaften Wert der Verwaltungsgerichtsbarkeit, die 
sich nur mit den sozusagen pathologischen Fällen der Ver
waltung befaßt und auf die eigentliche Arbeit der Verwaltung 
faßt ohne Einfluß bleibt, durchaus beachtlich.

Dr. Fritz N i e t h a m m e r
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